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Regeste

Regeste Art. 47 Abs. 3 OG. Zulässigkeit der Berufung. Beurteilt das obere kantonale
Gericht eine Klage auf Erhöhung und eine Widerklage auf Herabsetzung des Mietzinses in
zwei getrennten Urteilen, so sind diese für die Frage der Berufungsfähigkeit wie ein
einheitliches Urteil zu behandeln (E. 1b).

Erwägungen

E. 1
b) Während der Zivilgerichtspräsident über Klage und Widerklage in einem einzigen Urteil
entschieden hat, hat das Appellationsgericht formal zwei getrennte Entscheide erlassen. Mit
Urteil I hat es die Beschwerde bezüglich der Widerklage und mit Urteil II jene bezüglich
der Klage abgewiesen. Die Berufung der Beklagten richtet sich nur gegen das Urteil I. Es
stellt sich somit die Frage, ob der Kläger dennoch mittels Anschlussberufung die durch
Urteil II erfolgte Abweisung seiner Beschwerde anfechten kann. Das ist zu bejahen. Der
enge Zusammenhang zwischen Klage und Widerklage ergibt sich bereits daraus, dass der
Zivilgerichtspräsident nur ein einziges Urteil gefällt hat. Hätte das Appellationsgericht
beide Beschwerden gutgeheissen und gemäss § 244 ZPO /BS selbst ein neues Urteil
gesprochen, so hätte es den neuen Mietzins auch in einem einzigen Entscheid festlegen
müssen. Schon dieser Umstand zeigt, dass materiell von einem einheitlichen Urteil
auszugehen ist, das Klage und Widerklage abweist. Andernfalls hätte es der kantonale
Richter in der Hand, durch die Behandlung der Streitsache entweder in einem oder in zwei
Urteilen die Anschlussberufung oder sogar die selbständige Berufung zu ermöglichen oder
zu verhindern. Dass in diesem Sinn die getrennt ergangenen Urteile zusammen als
Endentscheid gemäss Art. 48 Abs. 1 OG behandelt werden, entspricht im übrigen auch der
Rechtsprechung in bezug auf die Berufung gegen Teilurteile ( BGE 107 II 352 E. 2 mit
Hinweisen).
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